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©onntag ben 14. Sunt 1891

BormittagS 8 Utjr
im tbrofiratliafaat'e 51t Stern,

(ftortfepung.)

Berichterftattung über bie ße^rlittgSaröeifen«
Ser Bräfibent ber Dom .gentraloorftanb befteHten

©jperteiifommtfftou, föerr SDireftor Sßilb Don ©t. (Satten, er=

ftattet Bericht, htbetn er Dorerft bem ^anbrnerfec unb (Sc
werbeoerein Bern für bte Dorjügli^e Drganifation feine ootte

Stnerfennung unb feinen Sanî auSfpricht. Sie ^otnitiiffion
pat auä bem bargebotenen Blaterial bie Drganifation unb

baS Brüfunggoerfahren in ben einzelnen .freifen einläfelid)
unterfucpt unb eine Beibe Don Boftulaten, loeldje auf 35evein=

beitlidpng unb Berbefferuttg Ejingielen, aufgeftettt; biefetben
werben Dom tperrn Beferenten furg begrüitbet.

©ittselne biefer ^oftutate besweefen einheitliche Beftimtw
ungeit betreffenb bie Dauer ber beftanbenen ße^rgeit beim

Jeitpunît ber Sßrüfung eiitgufüt)ren. Jür bie ©djulprüfung
müffen bie sur attgemeinen BerufStiicbtigfeit notbwenbigen
fÇâcfjer, wie Seutfcfj, Becbtten, Zeichnen obligatorifcb erflärt
werben. Sie Bereinigung fleiiterer BriifungSfreife p größeren
ift su empfehlen. Sie ßebrbriefformulare müffen genau unb

Dottftänbig ausgefüllt werben; bie Blaterialberecbnuitg wirb
in bie Jacbprüfung Derwiefen; bie erteilten Boten finb im

ßebrbrief in 2Borteu angpfepeit unb eS ift eine einheitlichere
Strt ber Berechnung ber Boten anpftrebeit. Sie Prämien
totten balbmögtid) aufgehoben unb ftatt beffeit unbemittelten
Shetluehmern bie BuSlagen Dergütet werben. Sie §erftettung
beS Brobeftiicfeg bebarf ftrengerer Ueberwachung. Sie Jach*
Prüfung fottte in ber SBerfftätte beS Jadjepperten ftattfinben
unb praftifebe Aufgaben Don beftimmtem Umfang umfaffen.
cfür bie Prüfung itt ben Berufgfeittttniffeit wirb ein ja'age=
bogen pr Benüpung burch bie ©pperten auggearbeitet. Sie
©eftionett haben über bie auf ßebrlittgSprüfuiigett bepglidjeu
©innahmen unb SluSgaben gefonberte Bedjnung 311 führen.
Slttfcittige Ueberfihüffe müffen in einem befonbern Jfonb für
Sehrtiuggprüfungen angelegt werben. Sie ©nbfibiett beg
©chWeiger. (SewerbePereitxS bitrfen feine Berringerung ber
Bereingbeiträge sur Jfolge haben, ©g barf erwartet werben,
baft bei geeigneter Berwenbttng burch bie ©eftionen bie ®an=
tonS= unb (Senteinbebehörben bie Brüfungen in preidjenber
SBeife unterftüpen werben. Ser ©cfjtoeig. (Sewerbeüereitt er»
höht feinen Jahresbeitrag an bie ßebrlingSprüfuttgen auf
$r. 1000 unb erfuept ben Buub, feinen Beitrag pro 1892
bis auf Jr. 10,000 p erhöhen. Ser 3entraIporftanb wählt
eine ftänbige tommiffion Don 7 ©acpDerftänbigen sur Ueber»

wachung ber ßehrlingSprüfungeit. Seit ©eftionen wirb an»
gelegentlich empfohlen, bie nmliegenben (Sebiete itt ben Be=
reich ber ßehrlingSprüfungeit 31t sieben uitb burch Bu&Kfa»
tionen fein BlöglicpfteS 3m: ©rhöhung ber Jrequens beitragen.

Sie Sommiffton beantragt, eS feien biefe Boftulate ben

©eftionen mitgutheiien unb im Saufe beS §erbfteS in einer
aufserorbentlichen Selegirtenberfammtung 31t biSfutiren.
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Praktische Matter für die Merkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker

von W. Senn-Dardieur.

Offizielles Wuvlikationsorgan des schweiz. Kewervevereins.
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entsprechenden Rabatt.

St. Gallen, den 4. Juli tt8S1.

Wissen ehrt!
.Könne» nährt!

Trakt,
ausstellung

Protokoll
der

Delegirtenvers. des Schnicher.

Grmrbevermls
Sonntag den 14. Juni 1891

Vormittags 8 Uhr
im Krohrathssaal'e zn ?.!ern.

(Fortsetzung.)

Berichterstattung über die Lehrlingsarbeiten-
Der Präsident der vom Zentralvorstand bestellten

Expertenkommission, Herr Direktor Wild von St. Gallen, er-

stattet Bericht, indem er vorerst dem Handwerker- und Ge-
Werbeverein Bern für die vorzügliche Organisation seine volle

Anerkennung und seinen Dank ausspricht. Die Kommission
hat aus dem dargebotenen Material die Organisation und

das Prüfungsverfahren in den einzelnen Kreisen einläßlich
untersucht und eine Reihe von Postulaten, welche auf Verein-
heitlichung und Verbesserung hinzielen, aufgestellt; dieselben
werden vom Herrn Referenten kurz begründet.

Einzelne dieser Postulate bezwecken einheitliche Bestimm-

nngen betreffend die Dauer der bestandenen Lehrzeit beim

Zeitpunkt der Prüfung einzuführen- Für die Schulprüfung
müssen die zur allgemeinen Bernfstüchtigkeit nothwendigen
Fächer, wie Deutsch, Rechnen, Zeichnen obligatorisch erklärt
werden. Die Vereinigung kleinerer Prüfungskreise zu größeren
ist zu empfehlen. Die Lehrbriefformulare müssen genau und

vollständig ausgefüllt werden; die Materialberechnung wird
in die Fachprüfung verwiesen; die ertheilten Noten sind im

Lehrbrief in Worten auszusetzen und es ist eine einheitlichere
Art der Berechnung der Noten anzustreben. Die Prämien
sollen baldmöglich aufgehoben und statt dessen unbemittelten
Theilnehmern die Auslagen vergütet werden. Die Herstellung
des Probestückes bedarf strengerer Ueberwachung. Die Fach-
Prüfung sollte in der Werkstätte des Fachexperten stattfinden
und praktische Aufgaben von bestimmtem Umfang umfassen.
Für die Prüfung in den Berufskenntnissen wird ein Frage-
bogen zur Benützung durch die Experten ausgearbeitet. Die
Sektionen haben über die auf Lehrlingsprüfungen bezüglichen
Einnahmen und Ausgaben gesonderte Rechnung zu führen.
Allfällige Ueberschüsse müssen in einem besondern Fond für
Lehrlingsprüfungen angelegt werden. Die Subsidien des
Schweizer. Gewerbevereins dürfen keine Verringerung der
Vereinsbeiträge zur Folge haben. Es darf erwartet werden,
daß bei geeigneter Verwendung durch die Sektionen die Kan-
tons- und Gemeindebehörden die Prüfungen in zureichender
Weise unterstützen werden. Der Schweiz. Gewerbeverein er-
höht seinen Jahresbeitrag an die Lehrlingsprüfungen auf
Fr. 1000 und ersucht den Bund, seinen Beitrag pro 1892
bis auf Fr. 10,000 zu erhöhen. Der Zentralvorstand wählt
eine ständige Kommission von 7 Sachverständigen zur Ueber-
wachung der Lehrlingsprüfungen. Den Sektionen wird an-
gelegentlich empfohlen, die umliegenden Gebiete in den Be-
reich der Lehrlingsprüfungen zu ziehen und durch Publika-
tionen sein Möglichstes zur Erhöhung der Frequenz beizutragen.

Die Kommission beantragt, es seien diese Postulate den

Sektionen mitzutheilen und im Laufe des Herbstes in einer
außerordentlichen Delegirtenversammlung zu diskutiren.
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§err .ftantonërath Sercptotb (dpatweit) warnt babor, bag
erft bor 2 3aljren eingeführte Vfungg«9tegtement fcpon
toieber p rebibiren unb bafür eine außerorbentlidje dele«
girtenberfantmlnng einpberufen, unb beantragen p befcptießen,
baß bon Veranftaltung Weiterer Gel)rlirtg»arbeiten=9tuSfteI=
lungen abgefetjen werbe. die §©• $oß unb SBilb wiber«

legen biefe Slnfchauungen nnb oertpeibigen bie SIntröge ber

Sommiffton. die StugfteEung hat biete nüpticpe Sepren ge«

geben. dag Schwerer. Sßrüfunggbiptom wirb feinen Vierth
nur behalten mittetft wefentlidjer SSerbefferung beg Sßrüfutigg»
berfahreng, Welche eine ffteoifion beg ffteglementg pr Vortrug«
fepung hat. die Stnträge beg §errn Serdjrotb werben

surücfgesogen unb biejenigen ber ffommiffiott gutgeheißen.
(@cf)(«R folgt.)

S^tucijcrticöer ©etucröcüeretH.
(SSrei3fd) reiben SRr. 12u.)

Vterttje Vereitrggenoffen

llnfere delegirtenöerfammlung in Sern bom 14. Suni
hat u. 31. fotgenbe Sefcptüffe gefaßt, bie wir Sh^r befonbern

Seobacptung nnb Serüdficptigung empfehlen motten:

A. Setreffenb bag Veferenbum gegen ben 3oEtarif.

„der Schweis. ©ewerbeberein in Erwägung, baß bie

gegenwärtig fchwebenbett öanbetgoertragg « llnterpaubtungen
gwifchen ber Schweis unb deutfchtanb=>Oefterrei<h burcp bag

Eteferenbum über ben 3oûtarif nur in einem für bie Schweis
ungünftigen Sinne beeinflußt werben fönnen, unb in Er«

Wartung, baß bie Sunbegberfammtung ben berechtigten Sßüufctjen

nach mögtichfter Entlüftung ber Sebengmittel im geeigneten
2/îomente bon fich aug entfprecpen werbe, befcptießt:

„®g fei bon ber dpeitnabme an ber Ergreifung beg

ftteferenbumg gegen ben Zolltarif unfererfeitg Stbftanb p
nehmen unb bon ber Unterfdjreibung ber betreffenben Unter«,
fdjriftenbogen abprattjen, ebentuett trete ber Schweis- ®e«

werbeoerein bei einer Volfgabftimmung für bie 3tnuahme beg

3oEtarifeg ein."

diefer Sefdjtuß ging bon fotgenbeu Erwägungen aug;

3n bem Sunbeggefep betreffeub ben fchweiserifchen 3oE«
tarif bom 10. Stpril 1891, ber ben gegenwärtigen §anbetg«
bertraggunterhanbtungen mit deutfdjlanb, Defterreidj, Statten,
Sfranfreictj u. f. w. atg ©runbtage p bienen hat, ftnb bie

SBünfdje ber fcpweiserifdjen ©ewerbetreibenben in 23epg auf
ben Schuß ber einheimifdpen Sßrobuftion in einer Steife be«

rücfficptigt worben, wie eg nach ebentueEer Verwerfung biefeg

©efepeg burch bie Volfgabftimmung bon einem fünftigen 3oE«
tarife nicht erwartet werben bürfte. Stenn aucp eingelne darif«
aufäße nicht alten Erwartungen entfprecpen mögen, fo fann
bod) nach unterer Üeberseugung ber neue 3oEtarif im ©roßett
unb ©anjen atg ein Sterf gegenfeitiger Verftänbigung unb

aEfeitiger StbWägung ber oerfchiebenartigen Sntereffen pm
3wecfe ber gemeinfamen Stohlfatjrt unb beg ©ebeiheng un«

ferer gewerblichen unb tanbwirtfjfcfjafttidEjett Sßrobuftion be«

Seicpnet werben.
Sei ruhiger Iteberlegung unb Vrüfung ber äußerft fri«

tifcpen Sachlage fönneu wir bie ©rünbe derjenigen, welche
bag Eteferenbum gegen ben 3oIttarif anrufen unb bamit eine

angebliche Vertpenerung unferer Sebengmittel berhinbern woEen,
nicpt atg fticßhattig anfehen. 2Bir bebauern biefe Eteferenbumg«
bewegung aucp im Sntereffe unferer arbeitenben Sebötferung.
die nationale Elrbeit barf nitht noch mehr atg higher ber«

brängt werben burch bie augtänbifcpe ERaffenprobuftion, welche

mittetft geringer Söhne unb minberwertpigen Sïaterialg fich

fetbft auf bem einpeimifcpen Starfte fonfurrensfäpig S" machen

berfteht. diefe augtänbifche Sonfurrens wirb, wenn fie nicht
burch mäßige 3öfle eingefchränft werben fann, entweber eine

Eiebuftion unferer Slrbeitgtöhne ober eine Sermiuberung ber

Vrobuftion pr ficpern fjotge haben. Seibeg wäre für unfere

arbeitenbe Sebötferung gleich nacptpeitig, nachtheitiger jeben«

fattg atg bie befürchtete Verteuerung ber Sebengmittel.
Stir geben audj su bebenfen, baß bie beanftanbeten hohen

Slttfäße unfereg 3oIttarifeg, obfchon nur theitweife benjenigen
unferer Eiadjbarftaaten fich nähernb, nicht pr boHen 3ln=

Wenbung fommen, fonbern boraugfidptlich in ben fèanbelg«
berträgen eine erhebliche Eiebuftion erleiben werben, diefe
höhern 3oflanfäße haben ja tebiglich ben 3wecf, atg Sampf«
Sötte ju bienen, b. h. bei ben Sertraggunterhanbtungen bom
3lugtanbe billigere SluSgangSsötte für unfere Snbuftrien unb
©ewerbe sn erfämpfen. Sßirb biefe SBaffe unfern Unter«
hänblern buröh einen aEfädigen Solfgentfdjeib eutsogen, fo
ift auch bie Ertangung günftigerer Stugfuhrbebingitngen für
bie einbeimifche Vrobuftiou in fïrage geftettt.

dag ftteferenbumgbegehren untergeicfjnen heißt fomit im
gegenwärtigen ÜRomente ni^tg anbereg, atg bie langjährigen
Semühungen unferer Seßörben unb Vereine auf bie Erlangung
günftigerer Sonfurrensbebingungen in unferem §anbet§berfet)r
mit bem Stugtanbe aufg ©piet feßen.

2Bir hegen bie botte Ueberseugung, baß unfere Sunbeg«
behörben im geeigneten Vtomente oon ihren Sefugniffen ®e=

brauch machen unb eine Verttjeuerung ber nottjwenbigen
Sebengmittel, foweit fie atg eine fÇotge ber 3öEe angefeheit
werben fönnte, su bermeiben wiffen werben.

2Bir warnen fomit unfere Vereiitggenoffen, fich burch bie

Seweggrünbe ber Steferenbumgfreunbe bange ma^eu s« laffeit
unb forberu fie auf, bei einer attfättigen Votfgabftimmung
mit aller Entfchiebenheit für ben im Sntereffe ber einheimifdhen
Sßrobuftion gefchaffenen neuen 3olttarif einftetjen su WoEen.

B. Setreffenb bie fcßweiserifche fÇabrif« unb ©ewerbe«

gefeßgebung.

1) Stntrag beg 3entratoorftanbeg : „der 3entratborftanb
wirb namentlich in Slnbetracht, baß bie augbetpenbe Slnwen«

bung beg Sunbeggefepeg betreffenb bie Sïrbeit in ben fjabrifen
ihre äußerfte ©rense erreicht, wenn nicht Übertritten hat,
eingetaben, bei ben Sunbegbehörben bahin sn Wirten, baß
mit aEer Seförberung ein fchwetserifcljeS ©ewerbegefep er«

taffen, besw. suttächft bie Sompetens für ein betreffenbeg
Sunbeggefep begründet werbe."

2) 3lntrag beg §errn ©iegerift (Sern): „der 3entrat«
Porftanb wirb beauftragt, an ben hohen Sunbegrath bag ©efuch

SU richten, er möge auf feinen Sefdjtuß oom 3. 3uui surücf«

fommen, eoentueE biejenigen 3nfapbeftimmungen ertaffen,
wet^e geeignet finb, offenbare Itnsutömmtichfeiten beg Se«

fcfjtuffeg aufsuheben. Itamenttich foEte gefagt werben, baß
Setriebe mit weniger atg 10 Strbeitern, welche Weber me«

cßanifche ERotoren oerwenbeu noch außergewöhnliche ©efahren
für ©efunbheit unb Sehen bieten, nur bann unter bag fjabrif«
gefep faEen, wenn fie in ber 3M)rsaht V^fonen unter 18
Sahren befdjäftigen.

SCBeiter foEte bafür geforgt werben, baß auf fotdje Se«

triebe, welche ben Vormatarbeitgtag bereitg eingeführt haben
unb für Ueberseitarbeit erhöhte Söhne sahlen, bei ihrer Unter«

fteEung unter bag gabritgefep bie Seftimmungen betreffenb

Ueberseit feine Slnwenbung finben."

3) Stntrag beg fèerrn Vpchner (Starau): „der 3«atral»
oorftanb beg Schweis- ©ewerbeöereing wirb eingetaben, in
Stugführung beg Sefcßtuffeg ber detegirtenoerfammtung oom
15. Suui 1890 in Stttborf eine fcßweiserifche ©ewerbéorb*

nung, wenn möglich in einem formutirten ©efepegentwurf,
beförbertidh borsubereiten unb augsuarbeiten."

der 3entratüorftanb Wirb nicht berfehten, biefe Sefchtüffe
ben h- Sunbegbehörben in geeigneter Steife sur Senntniß su
bringen unb bahin su wirfen, baß bie Slnhanbnahme ber

fdjweiserifchen ©ewerbegefepgebung nach ERögticpfeit geför«
bert werbe.

SBag fpesieE bie Stugbepnung beg fjabrifgefepeg betrifft,
fo möchten wir unfere ©eftionen unb beren einsetne Viit«
glieber eintaben, auf bie Sluwenbung beg neueften Sunbeg«
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Herr Kantonsrath Berchtold (Thalweil) warnt davor, das
erst vor 2 Jahren eingeführte Prüfungs-Reglement schon

wieder zu revidiren und dafür eine außerordentliche Dele-
girtenversammlnng einzuberufen, und beantragen zu beschließen,
daß von Veranstaltung weiterer Lehrlingsarbeiten-Ausstel-
lungen abgesehen werde. Die HH. Boß und Wild wider-
legen diese Anschauungen und vertheidigen die Anträge der

' Kommission. Die Ausstellung hat viele nützliche Lehren ge-
geben. Das Schweizer. Prüfungsdiplom wird seinen Werth
nur behalten mittelst wesentlicher Verbesserung des Prüfungs-
Verfahrens, welche eine Revision des Reglements zur Voraus-
setzung hat. Die Anträge des Herrn Berchrold werden
zurückgezogen und diejenigen der Kommission gutgeheißen.

(Schluß folgt.)

Schweizerischer Gewerbeverein.
(Kreisschreiben Nr. 12o.)

Werthe Vereinsgenossen!

Unsere Delegirtenversammlung in Bern vom 14. Juni
hat u. A. folgende Beschlüsse gefaßt, die wir Ihrer besondern

Beobachtung und Berücksichtigung empfehlen möchten:

L.. Betreffend das Referendum gegen den Zolltarif.
„Der Schweiz. Gewerbeverein in Erwägung, daß die

gegenwärtig schwebenden Handelsvertrags - Unterhandlungen
zwischen der Schweiz und Deutschland-Oesterreich durch das

Referendum über den Zolltarif nur in einem für die Schweiz
ungünstigen Sinne beeinflußt werden können, und in Er-
Wartung, daß die Bundesversammlung den berechtigten Wünschen

nach möglichster Entlastung der Lebensmittel im geeigneten
Momente von sich aus entsprechen werde, beschließt:

„Es sei von der Theilnahme an der Ergreifung des

Referendums gegen den Zolltarif unsererseits Abstand zu
nehmen und von der Unterschreibung der betreffenden Unter-.
schriftenbogen abzurathen, eventuell trete der Schweiz. Ge-
Werbeverein bei einer Volksabstimmung für die Annahme des

Zolltarifes ein."

Dieser Beschluß ging von folgenden Erwägungen aus:

In dem Bundesgesetz betreffend den schweizerischen Zoll-
tarif vom 10. April 1891, der den gegenwärtigen Handels-
Vertragsunterhandlungen mit Deutschland, Oesterreich, Italien,
Frankreich u. s. w. als Grundlage zu dienen hat, sind die

Wünsche der schweizerischen Gewerbetreibenden in Bezug auf
den Schutz der einheimischen Produktion in einer Weise be-

rücksichtigt worden, wie es nach eventueller Verwerfung dieses

Gesetzes durch die Volksabstimmung von einem künftigen Zoll-
tarife nicht erwartet werden dürfte. Wenn auch einzelne Tarif-
ansähe nicht allen Erwartungen entsprechen mögen, so kann

doch nach unserer Ueberzeugung der neue Zolltarif im Großen
und Ganzen als ein Werk gegenseitiger Verständigung und

allseitiger Abwägung der verschiedenartigen Interessen zum
Zwecke der gemeinsamen Wohlfahrt und des Gedeihens un-
serer gewerblichen und landwirtschaftlichen Produktion be-

zeichnet werden.
Bei ruhiger Ueberlegung und Prüfung der äußerst kri-

tischen Sachlage können wir die Gründe Derjenigen, welche
das Referendum gegen den Zolltarif anrufen und damit eine

angebliche Vertheuerung unserer Lebensmittel verhindern wollen,
nicht als stichhaltig ansehen. Wir bedauern diese Referendums-
bewegung auch im Interesse unserer arbeitenden Bevölkerung.
Die nationale Arbeit darf nicht noch mehr als bisher ver-
drängt werden durch die ausländische Massenproduktion, welche

mittelst geringer Löhne und minderwertigen Materials sich

selbst auf dem einheimischen Markte konkurrenzfähig zu machen

versteht. Diese ausländische Konkurrenz wird, wenn sie nicht
durch mäßige Zölle eingeschränkt werden kann, entweder eine

Reduktion unserer Arbeitslöhne oder eine Verminderung der

Produktion zur sichern Folge haben. Beides wäre für unsere

arbeitende Bevölkerung gleich nachtheilig, nachtheiliger jeden-
falls als die befürchtete Vertheüerung der Lebensmittel.

Wir geben auch zu bedenken, daß die beanstandeten hohen
Ansätze unseres Zolltarifes, obschon nur theilweise denjenigen
unserer Nachbarstaaten sich nähernd, nicht zur vollen An-
Wendung kommen, sondern voraussichtlich in den Handels-
Verträgen eine erhebliche Reduktion erleiden werden. Diese
höhern Zollansätze haben ja lediglich den Zweck, als Kamps-
zölle zu dienen, d. h. bei den Vertragsunterhandlungen vom
Auslande billigere Ausgangszölle für unsere Industrien und
Gewerbe zu erkämpfen. Wird diese Waffe unsern Unter-
Händlern durch einen allfälligen Volksentscheid entzogen, so

ist auch die Erlangung günstigerer Ausfuhrbedingnngen für
die einheimische Produktion in Frage gestellt.

Das Referendnmsbegehren unterzeichnen heißt somit im
gegenwärtigen Momente nichts anderes, als die langjährigen
Bemühungen unserer Behörden und Vereine auf die Erlangung
günstigerer Konkurrenzbedingungen in unserem Handelsverkehr
mit dem Auslande aufs Spiel setzen.

Wir hegen die volle Ueberzeugung, daß unsere Bundes-
behörden im geeigneten Momente von ihren Befugnissen Ge-
brauch machen und eine Vertheuerung der nothwendigen
Lebensmittel, soweit sie als eine Folge der Zölle angesehen
werden könnte, zu vermeiden wissen werden.

Wir warnen somit unsere Vereinsgenossen, sich durch die

Beweggründe der Referendumsfreunde bange machen zu lassen
und fordern sie auf, bei einer allfälligen Volksabstimmung
mit aller Entschiedenheit für den im Interesse der einheimischen
Produktion geschaffenen neuen Zolltarif einstehen zu wollen.

L. Betreffend die schweizerische Fabrik- und Gewerbe-
gesetzgebung.

1) Antrag des Zentralvorstandes: „Der Zentralvorstand
wird namentlich in Anbetracht, daß die ausdehnende Anwen-
dung des Bundesgesetzes betreffend die Arbeit in den Fabriken
ihre äußerste Grenze erreicht, wenn nicht überschritten hat,
eingeladen, bei den Bundesbehörden dahin zu wirken, daß
mit aller Beförderung ein schweizerisches Gewerbegesetz er-
lassen, bezw. zunächst die Kompetenz für ein betreffendes
Bundesgesetz begründet werde."

2) Antrag des Herrn Siegerist (Bern): „Der Zentral-
vorstand wird beauftragt, an den hohen Bundesrath das Gesuch

zu richten, er möge auf seinen Beschluß vom 3. Juni zurück-

kommen, eventuell diejenigen Zusatzbestimmungen erlassen,
welche geeignet sind, offenbare Unzukömmlichkeiten des Be-
schlusses aufzuheben. Namentlich sollte gesagt werden, daß
Betriebe mit weniger als 10 Arbeitern, welche weder me-
chanische Motoren verwenden noch außergewöhnliche Gefahren
für Gesundheit und Leben bieten, nur dann unter das Fabrik-
gesetz fallen, wenn sie in der Mehrzahl Personen unter 18

Jahren beschäftigen.
Weiter sollte dafür gesorgt werden, daß auf solche Be-

tri:be, welche den Normalarbeitstag bereits eingeführt haben
und für Ueberzeitarbeit erhöhte Löhne zahlen, bei ihrer Unter-
stellung unter das Fabrikgesetz die Bestimmungen betreffend

Ueberzeit keine Anwendung finden."

3) Antrag des Herrn Nychner (Aarau): „Der Zentral-
vorstand des Schweiz. Gewerbevereins wird eingeladen, in
Ausführung des Beschlusses der Delegirtenversammlung vom
15. Juni 1890 in Altdorf eine schweizerische Gewerbeord-

nung, wenn möglich in einem formulirten Gesetzesentwurf,
beförderlich vorzubereiten und auszuarbeiten."

Der Zentralvorstand wird nicht verfehlen, diese Beschlüsse

den h. Bundesbehörden in geeigneter Weise zur Kenntniß zu
bringen und dahin zu wirken, daß die Anhandnahme der

schweizerischen Gewerbegesetzgebung nach Möglichkeit geför-
dert werde.

Was speziell die Ausdehnung des Fabrikgesetzes betrifft,
so möchten wir unsere Sektionen und deren einzelne Mit-
glieder einladen, auf die Anwendung des neuesten Bundes-
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